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Beschluss Grosser Gemeinderat 
3. Sitzung vom 02.06.2022 
 
 

 
1.391 Interpellationen / Einfache Anfragen / Postulate / Motionen 

 

LNR 8071 
 

Postulat Sofia Farago, SP; Covid-Testzentrum in Münchenbuch-
see, Behandlung 

 

BNR 35 

 
 
Zuständig für das Geschäft: Manfred Waibel, Gemeindepräsident 
Ansprechpartner Verwaltung: Olivier Gerig; Gemeindeschreiber 
 
Bericht 

An der Sitzung des Grossen Gemeinderats vom 27.01.2022 wurde das Postulat Sofia Farago, SP; Covid-Test-
zentrum in Münchenbuchsee mit dem folgenden Wortlaut eingereicht: 
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Stellungnahme des Gemeinderats 
Die pandemische Entwicklung ist sehr volatil und hat sich bereits seit Einreichung des Vorstosses verändert. 
Die aktuelle Lage zum Zeitpunkt der Behandlung des Vorstosses im GGR kann von derjenigen, in welcher der 
GR das Geschäft zuhanden GGR verabschiedet, abweichen.  
 
Der Gemeinderat hat, um sich ein Bild über den Inhalt des Vorstosses zu machen, bereits die eine oder andere 
Abklärung durchgeführt. Er ist dazu auf zwei grosse private Anbieter von Testcentren, eine Auswahl Hausärzte 
in Münchenbuchsee, die Gemeinde Ittigen und die ortsansässige Apotheke zugegangen. Die Erkenntnisse die-
ser Abklärungen sind: 

• Der Bedarf wird nicht bestätigt resp. die Umsetzung in Frage gestellt. 

• Das Interesse von Anbietern ist gering. 

• Das Testcenter Ittigen hatte in der Befragungsphase Öffnungszeiten am Samstag von 10.00-13.00, was 
der Gemeinderat nicht als überwältigend erachtet.  

 
Zudem wurde durch den Kanton vom 7. Februar 2022 bis am 25. Februar 2022 ein professionelles Testcenter 
in Münchenbuchsee betrieben (Montag bis Freitag jeweils 10.00-17.00). Das Testcenter wurde innerhalb eines 
(!) Arbeitstages durch Kanton und Gemeinde realisiert. Von der Anfrage bis zur Eröffnung. Die Erkenntnisse aus 
dieser Phase sind:  

• Die Verwaltung der Gemeinde ist in der Lage, innerhalb kürzester Zeit bei Bedarf zu reagieren und um-
zusetzen. Bedingt die pandemische Lage, dass in unserer Gegend ein Testcenter eröffnet wird, funktio-
niert die Zusammenarbeit zwischen Kanton und Gemeinde hervorragend. 

• Die Politik spielt dabei eine untergeordnete Rolle, was die Prozesse für ein dermassen rasches Um-
setzten erst ermöglicht. 

• Das Testangebot wurde marginal benutzt. Pro Woche liessen sich durchschnittlich 60 Personen testen. 
 
Fazit 
Eine Pandemie ist eine hochdynamische Angelegenheit, welche rasches, unbürokratisches Handeln erfordert. 
Die Verwaltung und der Gemeinderat haben die kürzest möglichen Wege, um annähernd mithalten zu können. 
Es liegt im Interesse der Verwaltung und des Gemeinderats, für ihre Bevölkerung optimale Rahmenbedingun-
gen (nicht nur in Bezug auf eine Pandemie) zu schaffen. 
 
Der Gemeinderat erachtet mit diesen Ausführungen das Postulat als erledigt. Weitere Abklärungen erübrigen 
sich. Er hat a) aufgezeigt, dass das Testangebot bei Bedarf rasch vergrössert werden kann, b) diverse Anbieter 
aktuell auf dem Markt sind, es aber dannzumal zu eruieren wäre, wer konkret in Frage kommt und c), dass die 
Gemeinde in der Lage ist, bei Bedarf, Ressourcen und Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. 
 
 
Finanzielles 

Das Geschäft hat keine direkten finanziellen Auswirkungen.  
 
 
Finanzkommission 

-- 
 
 
Weitere Kommissionen 

Die folgenden weiteren Kommissionen haben sich mit dem Geschäft auseinandergesetzt und geben eine Emp-
fehlung ab: 
-- 
 
 
Rechtliche Grundlagen 

Dem Grossen Gemeinderat wird dieser Antrag gestützt auf die folgenden rechtlichen Grundlagen unterbreitet: 
 

 Grundlage Artikel 

Materielle Grundlage OgR Art. 30 

Zuständigkeit GGR GO GGR Art. 25 

Finanzkompetenz --- --- 

Verfahren GO GGR Art. 27 
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Antrag 

1. Das Postulat wird erheblich erklärt und gleichzeitig abgeschrieben. 

 
Beschluss 

1. Das Postulat wird erheblich erklärt und gleichzeitig abgeschrieben. 

 
 
Eröffnung 

1. Präsidialabteilung, Sekretariat GGR (zum Vollzug: Nachführen Register «Parlament») 

2. Präsidialabteilung, GS (zum Vollzug) 

 
 
Beilagen 

-- 
 
 
Sofern dieser Beschluss nicht angefochten wird, tritt er 30 Tage nach der Veröffentlichung, d.h. mit 
Wirkung ab dem 11. Juli 2022, in Kraft. 
 
 
 
 
 
Münchenbuchsee, 03. Juni 2022 
 
GROSSER GEMEINDERAT MÜNCHENBUCHSEE 
Sekretär Protokollführerin 

Olivier A. Gerig Franziska Zwygart 


